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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Stoff2 GmbH: 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der Stoff2 GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2024 – geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteil zum Jahresabschluss dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
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Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen. 

Berlin, den 4. Juli 2025 

Nexia GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

      
        
 
 
 
…………………….. …………………… 
Dr. Grabs Kabbert 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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A K T I V A P A S S I V A 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 51.362,00 43.890,00

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte II. Kapitalrücklage 7.252.876,16 4.281.110,00

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 66.864,00 68.673,00

2. geleistete Anzahlungen 3.850,00 3.850,00 III.Verlustvortrag -3.506.649,45 -1.292.021,22

70.714,00 72.523,00

IV. Jahresfehlbetrag -2.471.766,41 -2.214.628,23

II. Sachanlagen 1.325.822,30 818.350,55

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung 156.336,00 163.255,00

156.336,00 163.255,00

227.050,00 235.778,00 B. Rückstellungen

B. Umlaufvermögen Sonstige Rückstellungen 56.433,82 49.009,21

I. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände C. VERBINDLICHKEITEN

1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 48.000,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1. Forderungen gegen Gesellschafter 3.129,60 3.129,60 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

2. Sonstige Vermögensgegenstände 392.008,39 155.634,28 EUR 53.613,87 (Vj: EUR 44.038,34) 53.613,87 44.038,34

395.137,99 158.763,88 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

II. Kassenbestand, Guthaben EUR 0,00 (Vj: EUR 655,41) 0,00 655,41

bei Kreditinstituten 1.320.648,91 1.078.058,48 4. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

1.715.786,90 1.236.822,36 EUR 42.192,96 (Vj: EUR 42.217,08) 536.135,76 569.752,78

637.749,63 614.446,53

C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 77.168,85 9.205,93

2.020.005,75 1.481.806,29 2.020.005,75 1.481.806,29

31.12.2024

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Anlage 1

HRB 223461 - Amtsgericht Charlottenburg    
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Berlin

2024 2023
EUR EUR EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge 734.102,45 110.534,91
davon periodenfremde Erträge

2. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.724.865,94 1.014.861,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 271.814,69 157.359,31
1.996.680,63 1.172.221,28

3. Abschreibungen auf immaterielle Vermö-

gensgegenstände des Anlagevermögens 

und Sachanlagen 75.771,05 54.596,10

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.133.440,16 1.098.363,25

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 37,23 23,75

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4,43 0,00

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9,82 6,26

8. Ergebnis nach Steuern -2.471.766,41 -2.214.628,23

9. Jahresfehlbetrag -2.471.766,41 -2.214.628,23

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsfjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024
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Anhang für das Geschäftsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben

Die Stoff2 GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim:

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 223461

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der
Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB
einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung
des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs 2 HGB
aufgestellt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden im
Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand deshalb nicht statt.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Von den
Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzerstellung erfolgte unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der
Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nummer 2 HGB) ausgegangen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet und über die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Zugänge wurden zu Anschaffungskosten
aktiviert.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und über die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Der Anlagespiegel wurde als Anlage zum
Anhang beigefügt. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden. Zugänge
wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 EUR wurde auch in
der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung
zugleich ein Abgang unterstellt.



Stoff2 GmbH, Anlage 3
Berlin Seite 2

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bewertet. Das strenge
Niederstwertprinzip wurde beachtet. Eine namentliche Einzelaufstellung ist vorhanden.

Der Ausweis der flüssigen Mittel am Bilanzstichtag erfolgte zu Nennwerten. Die ausgewiesenen Banksalden
stimmen mit den Rechnungsabschlüssen der Kreditinstitute überein.

Fremdwährungssachverhalte werden bei Zugang mit dem jeweiligen Devisenkassamittelkurs bewertet. Zum
Bilanzstichtag wird eine Folgebewertung der Vermögensgegenstände und Schulden mit einer Restlaufzeit von
weniger als einem Jahr mit dem dann gültigen Devisenkassamittelkurs vorgenommen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag gebildet, welche
Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt worden, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen
Verbindlichkeiten abzudecken.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital hat sich im Rahmen der am 5. März 2024 von der Gesellschafterversammlung
beschlossenen und am 18. März 2024 im Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung (Serie A) von
EUR 43.890,00 um EUR 7.472,00 erhöht auf EUR 51.362,00.

Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung sind Einzahlungen in die Kapitalrücklage erfolgt, die sich dadurch von
EUR 4.281.110,00 um EUR 2.971.766,16 auf EUR 7.252.876,16 erhöht hat.

Der Bilanzverlust beträgt EUR. 5.978.415,86.

Die sonstigen Rückstellungen betragen EUR 56.433,82.

Die Verbindlichkeiten enthalten sämtliche Verbindlichkeiten des Unternehmens und haben alle eine
Restlaufzeit von bis zu 5 Jahren. Sie wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages bewertet. Eine namentliche
Einzelaufstellung ist vorhanden. In den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten sind abgegrenzte Vorschüsse
auf Fördermittel, die über die Laufzeit des Förderprojektes abgegrenzt werden.

2.4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.
Aufwendungen und Erträge wurden periodengerecht zugeordnet. Das Realisationsprinzip wurde beachtet.
Besondere Wahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 966,05.

Die Abschreibung auf das Anlagevermögen wurden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
vorgenommen. Abschreibungen aufgrund steuerlicher Sondervorschriften (Sonderabschreibungen) wurden
nicht vorgenommen. Vom Bewertungswahlrecht des § 6 Abs. 2 EStG wurde in vollem Umfang Gebrauch
gemacht.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten Erträge und
Aufwendungen aus Finanzierungen.

Die Steuern aus Einkommen und Ertrag ergeben sich aus den steuerlichen Vorschriften. Sie belasten in voller
Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
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Stand Stand Stand Stand Buchwert Buchwert

01.01.2024 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2024 01.01.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 

ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 81.433,46 17.750,00 0,00 0,00 99.183,46 12.760,46 19.559,00 0,00 32.319,46 66.864,00 68.673,00

2. Geleistete Anzahlungen 3.850,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00

85.283,46 17.750,00 0,00 0,00 103.033,46 12.760,46 19.559,00 0,00 32.319,46 70.714,00 72.523,00

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 201.548,86 49.293,05 0,00 250.841,91 38.293,86 56.212,05 94.505,91 156.336,00 163.255,00

201.548,86 49.293,05 0,00 0,00 250.841,91 38.293,86 56.212,05 0,00 94.505,91 156.336,00 163.255,00

286.832,32 67.043,05 0,00 0,00 353.875,37 51.054,32 75.771,05 0,00 126.825,37 227.050,00 235.778,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen
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